
Aufsichtsbeschwerde

sich damit nicht um einen klassischen Rechtsbehelf, sondern nachgerade
um ein liechtensteinisches “Rechtsmittel sui generis””,

Das Anfechtungsobjekt der Aufsichtsbeschwerde ist wenig klar. Nach
dem blossen Text des Art. 23 Abs. 1 LVG wäre es m.E. durchaus denk-
bar, dass damit irgendwelche Amtshandlungen, z.B. Verfügungen, Ver-
weigerungen von Verfügungen, aber auch Realakte und faktische Amts-
handlungen angefochten werden können. Dies gilt um so mehr, als bei
der Aufsichtsbeschwerde die Aufsichtsbehörde nicht anstelle der Unter-
behörde handeln oder entscheiden darf? und gemäss Art. 2 Abs. 4 LVG
nicht eine Verfügung der ersten Instanz abgewartet werden muss. Die
Verwaltungsbeschwerdeinstanz hat in diesem Sinne entschieden, dass
gegen eine bloss faktische Amtshandlung die Aufsichtsbeschwerde,
nicht aber die förmliche Beschwerde ergriffen werden kann”. In einem
andern Urteil hat die Verwaltungsbeschwerdeinstanz gegenteilig ent-
schieden. Aus Art. 23 Abs. 6 LVG folge, dass Aufsichtsbeschwerden ge-
gen die Regierung nur bei “Ausübung von Amtshandlungen” bzw.
“Verwaltungshandlungen” zulässig seien. Unter “Amts- oder Verwal-
tungshandlung” werde in der Lehre ein Verwaltungsakt verstanden.
Demnach sei Gegenstand der Aufsichtsbeschwerde im Sinne von Art. 23
Abs. 1 LVG lediglich ein hoheitlicher Akt der Regierung und nicht etwa
auch ein rechtsgeschäftlicher oder privatrechtlicher Akt“. Ist das
Anfechtungsobjekt der Aufsichtsbeschwerde tatsächlich auf Verfügun-
gen und Entscheidungen beschränkt, so handelt es sich dabei faktisch
um ein Rechtsmittel. Die schwankende Rechtsprechung entspricht
durchaus dem gesetzlichen Missstand, wonach die Aufsichtsbeschwerde
ein in die Nähe eines echten Rechtsmittels gerückter Behelf ist.

3. Aufsichtsbeschwerde gegen Gemeinden

Art. 136 LVG ermöglicht die Aufsichtsbeschwerde gegen Gemeinden an
die Regierung. Dabei handelt es sich ebenfalls nicht um eine Aufsichts-
beschwerde im herkömmlichen Sinne, da gemäss Art. 136 Abs. 2 LVG
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